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Sehr geehrte Aktionärinnen  
und Aktionäre, 

2017 erzielte die S IMMO AG das zweitbeste Konzernergebnis in 

ihrer Unternehmensgeschichte. Neben den erfolgreichen Verkäu-

fen wurden zahlreiche attraktive Immobilien in deutschen Städten 

zugekauft und die Entwicklungsprojekte der Gesellschaft vorange-

trieben. Nach der erfolgreichen Fertigstellung des Umbaus im 

Bukarester Sun Plaza im Frühjahr, wird für 2018 die Eröffnung der 

Büroimmobilien Einsteinova Business Center und The Mark erwar-

tet. Neben der sehr erfolgreichen operativen Tätigkeit der Gesell-

schaft hat sich auch die S IMMO Aktie besonders gut entwickelt. 

Zum Jahresende notierte das Wertpapier bei EUR 16,15, was ei-

nem Kursplus von 61,5 % im Jahresvergleich entspricht. 

Auch im Geschäftsjahr 2018 wird die S IMMO daran arbeiten, Wer-

te für ihre Aktionärinnen und Aktionäre zu schaffen. Der Aufsichts-

rat wird den Vorstand bei all seinen Vorhaben wie in den vergange-

nen Geschäftsjahren begleiten. 

In der Berichtsperiode erfüllte der Aufsichtsrat sowohl als Ganzes 

im Rahmen der Aufsichtsratssitzungen als auch in den Sitzungen 

seiner Ausschüsse die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäfts-

ordnung obliegenden Aufgaben, beriet den Vorstand insbesonde-

re in strategischen Belangen und überwachte seine Tätigkeit.

Am 08.06.2017 fand die 28. ordentliche Hauptversammlung der 

S IMMO AG im Vienna Marriott Hotel statt. Die Tagesordnungspunkte 

und Abstimmungsergebnisse sind auf der Unternehmenswebsite 

www.simmoag.at veröffentlicht. Darüber hinaus fanden in der Be-

richtsperiode sechs Aufsichtsratssitzungen mit einer durchschnitt-

lichen Anwesenheitsquote der Aufsichtsratsmitglieder von 83 % 

statt. Kein Mitglied war bei mehr als der Hälfte der Aufsichtsratssit-

zungen abwesend. 

In den sechs Aufsichtsratssitzungen berieten der Aufsichtsrat und 

der Vorstand der S  IMMO AG über die wirtschaftliche Lage, das 

Risiko- und Chancenmanagement, die strategische Ausrichtung 

sowie die Geschäftsentwicklung des Unternehmens. Der Vorstand 

berichtete dem Aufsichtsrat in den Sitzungen über die Geschäfts- 

und Finanzlage des Unternehmens sowie über strategische Über-

legungen. Im Geschäftsjahr 2017 wurden in keiner Aufsichtsrats-

sitzung Tagesordnungspunkte ohne Teilnahme von Vorstandsmit-

gliedern erörtert.

Die S IMMO AG bekennt sich seit 2007 zum Österreichischen Cor-

porate Governance Kodex. Die im Kodex enthaltenen freiwilligen 

Selbstverpflichtungen gehen über die gesetzlichen Anforderungen 

an eine Aktiengesellschaft hinaus und ermöglichen eine noch 

transparentere Berichterstattung.

Der Aufsichtsrat hat aus seiner Mitte drei Ausschüsse gebildet: 

den Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten (Vergütungsaus-

schuss), den Prüfungsausschuss und den Arbeitsausschuss. Die 

Aufgaben und die Zusammensetzung der Ausschüsse sind im 

Corporate-Governance-Bericht auf Seite 36 nachzulesen.

Der Prüfungsausschuss nahm die ihm gesetzlich zugewiesenen 

Aufgaben und Kompetenzen wahr und trat im Berichtsjahr zweimal 

zusammen. Er befasste sich insbesondere mit dem Rechnungs

legungsprozess, der Konzernabschlussprüfung, dem Internen 

Kontrollsystem, dem Risikomanagement, dem Revisionssystem 

sowie dem Thema Compliance und Korruptionsbekämpfung.

Um den Vorschlag des Aufsichtsrats für die Auswahl des Jahres-

abschluss- und Konzernabschlussprüfers vorzubereiten, hat sich 

der Prüfungsausschuss entsprechende Unterlagen über die Be-

fugnis zur Prüfung von der PwC Wirtschaftsprüfung GmbH vorle-

gen lassen. In einem schriftlichen Bericht wurde bestätigt, dass 

keine Ausschlussgründe sowie Umstände, die eine Befangenheit 

begründen könnten, vorliegen. Weiters wurde eine nach Leis-
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tungskategorien gegliederte Aufstellung über die von der PwC 

Wirtschaftsprüfung GmbH von der S  IMMO AG erhaltenen Ent

gelte, insbesondere auch der Entgelte für zusätzlich erbrachte 

Nichtprüfungsleistungen, verlangt und eingesehen. Der Prüfungs-

ausschuss hat bei der Auswahl des Jahresabschluss- und Kon-

zernabschlussprüfers auch die Angemessenheit des Honorars 

des Jahresabschluss- und Konzernabschlussprüfers berücksich-

tigt. Zusätzlich wurde bestätigt, dass die PwC Wirtschaftsprüfung 

GmbH gesetzlich geregelte Qualitätssicherungsmaßnahmen zur 

Erhaltung der Prüfungsqualität berücksichtigt. Der Prüfungsaus-

schuss hat dem Aufsichtsrat über die im Rahmen dieser Untersu-

chungen gewonnenen Erkenntnisse berichtet. In der Folge hat der 

Aufsichtsrat der Hauptversammlung die PwC Wirtschaftsprüfung 

GmbH für die Wahl zum Jahresabschluss- und Konzernabschluss-

prüfer für das Geschäftsjahr 2017 vorgeschlagen.

Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats hat weiters den Jahres-

abschluss zum 31.12.2017, den Lagebericht und den Corporate-

Governance-Bericht vom Vorstand erhalten, eingesehen und ge-

prüft. Im Zuge dieser Prüfung wurde auch der Vorschlag des Vor-

stands für die Gewinnverteilung erörtert. Ebenso hat der 

Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats den nach International 

Financial Reporting Standards (IFRS), so wie sie in der EU anzu-

wenden sind, erstellten Konzernabschluss zum 31.12.2017 und 

den Konzernlagebericht einer Prüfung unterzogen. Als Ergebnis 

dieser Prüfung und Erörterung hat der Prüfungsausschuss dem 

Aufsichtsrat empfohlen, den Jahresabschluss zu billigen und da-

mit gemäß § 96 Abs. 4 Aktiengesetz festzustellen und den 

Konzernabschluss zur Kenntnis zu nehmen. In der Folge hat sich 

der Aufsichtsrat mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2017 samt 

Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, dem nach IFRS 

erstellten Konzernabschluss zum 31.12.2017 samt Konzernlage

bericht sowie dem vom Vorstand vorgelegten Vorschlag für die 

Gewinnverteilung befasst, sie eingehend erörtert und geprüft.

Weiters wurden die von der PwC Wirtschaftsprüfung GmbH erstell-

ten Prüfungsberichte zum Jahresabschluss zum 31.12.2017 samt 

Lagebericht sowie zum Konzernabschluss zum 31.12.2017 samt 

Konzernlagebericht sowohl vom Prüfungsausschuss als auch vom 

Aufsichtsrat gemeinsam mit der PwC Wirtschaftsprüfung GmbH 

erörtert und eingehend diskutiert. Die PwC Wirtschaftsprüfung 

GmbH hat im Rahmen ihrer Prüfung des Jahresabschlusses zum 

31.12.2017 samt Lagebericht und des Konzernabschlusses zum 

31.12.2017 samt Konzernlagebericht keine Einwendungen erho-

ben. Die PwC Wirtschaftsprüfung GmbH hat festgestellt, dass der 

Jahresabschluss zum 31.12.2017 den gesetzlichen Vorschriften 

entspricht und ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und 

Finanzlage zum 31.12.2017 sowie der Ertragslage der Gesell-

schaft für das Geschäftsjahr 2017 in Übereinstimmung mit den 

österreichischen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung 

vermittelt. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresab-

schluss zum 31.12.2017. Die PwC Wirtschaftsprüfung GmbH hat 

weiters festgestellt, dass auch der Konzernabschluss zum 

31.12.2017 den gesetzlichen Vorschriften entspricht und ein mög-

lichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns 

zum 31.12.2017 sowie der Ertragslage des Konzerns für das Ge-

schäftsjahr 2017 in Übereinstimmung mit den IFRS-Bestimmun-

gen, so wie sie in der EU anzuwenden sind, und den zusätzlichen 

Anforderungen des § 245a UGB vermittelt. Der Konzernlagebericht 

steht im Einklang mit dem Konzernabschluss zum 31.12.2017. Die 

Angaben gemäß § 243a UGB sind zutreffend.

Die Prüfung durch den Prüfungsausschuss und den Aufsichtsrat 

hat nach ihrem abschließenden Ergebnis keinen Anlass zur Bean-

standung gegeben. Der Aufsichtsrat erklärt, dass er den Prüfungs-

berichten des Jahresabschluss- und Konzernabschlussprüfers 

nichts hinzuzufügen hat. Der Aufsichtsrat fasste daher den Be-

schluss, den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 

31.12.2017 zu billigen und den Lagebericht beziehungsweise den 

Konzernabschluss zum 31.12.2017 (erstellt nach IFRS, so wie sie 

in der EU anzuwenden sind) und den Konzernlagebericht nicht zu 

beanstanden sowie sich mit dem Vorschlag des Vorstands für die 

Gewinnverwendung einverstanden zu erklären. Der Jahresab-

schluss zum 31.12.2017 ist somit gemäß § 96 Abs. 4 Aktiengesetz 

festgestellt.

Der Aufsichtsrat wird der Hauptversammlung vorschlagen, dass 

sie über die Gewinnverteilung gemäß dem Vorschlag des Vor-

stands beschließe und dem Vorstand sowie dem Aufsichtsrat die 

Entlastungen erteile.

Im Berichtszeitraum wurde erstmals ein nichtfinanzieller Bericht zur 

Erfüllung der Anforderungen aus dem Nachhaltigkeits- und Diver-

sitätsverbesserungsgesetz (NaDiVeG) veröffentlicht. Dieser ersetzt 

die bisher verpflichtenden Angaben nach § 243 Abs. 5 im Lagebe-

richt. Die S IMMO berücksichtigt bereits seit Jahren den Aspekt der 

Nachhaltigkeit bei ihrer operativen Tätigkeit. Der Aufsichtsrat hat 

den nichtfinanziellen Bericht erhalten, geprüft und erörtert. Als Er-

gebnis dieser Prüfung wurde der nichtfinanzielle Bericht vom Auf-

sichtsrat gebilligt.

Abschließend darf ich mich im Namen des Aufsichtsrats bei den 

Vorstandsmitgliedern und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

der S IMMO AG für ihren täglichen Einsatz bedanken und ihnen ein 

erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 wünschen.

Wien, im April 2018

Der Aufsichtsrat

Martin Simhandl, Vorsitzender




